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Beratungsfolge:

Datum der Sitzung Gremium Zuständigkeit

29.01.2020 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Die Biosphäre wird mit dem Ziel der Doppelnutzung als Kiezbad (6 x 25 Meter-Bahnen) und als nach 
oben offenem Eventraum zum „Herzbad im Volkspark“ umgebaut. Dabei ist eine ressourcenschonende 
Energie- und Wassernutzungsanlage für die Wasserreinigung, -speicherung, -versickerung und im 
Sommer für die Kühlung zu verwenden.

P. Heuer
Vorsitzender 
der Stadtverordnetenversammlung

Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 
auf der Rückseite

Beschlussverfolgung gewünscht: Termin:



Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen? Ja Nein
(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:

Der Vorschlag wurde im Bürgerhaushalt 2020/21 der Landeshauptstadt Potsdam eingereicht. Er 
erhielt von den Potsdamerinnen und Potsdamern bei der abschließenden Votierung insgesamt 4.660 
Punkte, wurde unter der Nummer 20 in die "Top 20 - Liste der Bürgerinnen und Bürger" 
aufgenommen und am 29. Januar 2020 der Stadtverordnetenversammlung übergeben.

Einschätzung der Landeshauptstadt Potsdam (Stand September 2019):

Die Landeshauptstadt Potsdam hat in Zusammenarbeit mit dem Entwicklungsträger Bornstedter Feld 
bereits Nutzungsvarianten für die Biosphäre überprüft. In diesem Zusammenhang sind 
Machbarkeitsstudien zu verschiedenen Nutzungsszenarien erstellt worden. Prüfkriterien waren dabei 
u.a. der Bedarf an der Schaffung und Erweiterung von städtischen Infrastruktureinrichtungen, 
technische Möglichkeiten, steuerliche und juristische Rahmenbedingungen und die Finanzierung 
inklusive Deckungsmöglichkeiten im Haushalt. Insoweit sind die Überlegungen zu möglichen 
Nachnutzungsszenarien zunächst sehr breit geführt und unter Berücksichtigung der o.g. Kriterien 
verdichtet worden. Im Jahr 2017 sind dann folgende Varianten für die Nachnutzung der 
Biosphärenhalle untersucht worden: (1) Modifizierte Tropenhalle, (2) Wegfall der Tropenhalle und 
Umsetzung sozialer Infrastruktur im Gebäude, (3) Abriss und Verkauf der Fläche. Auch alternative 
Nutzungskonzepte zur Erfüllung pflichtiger Aufgaben der Landeshauptstadt Potsdam (Kita, 
Jugendfreizeit) wurden als Verwertungskonzepte geprüft, jedoch nach der Bedarfsprüfung und 
Diskussion ausgeschlossen.
Im Sommer 2018 hat ein Kreativ-Prozess unter Beteiligung einer interfraktionellen Steuerungsgruppe 
stattgefunden. In vier Workshops wurden die Stärken und Schwächen des Bestandangebotes, 
Zielsetzungen und -gruppen sowie Konzeptansätze für das Gebäude evaluiert und in der 
wirtschaftlichen Ausprägung bewertet. Wesentliches Ergebnis ist ein Bekenntnis aller Akteure zur 
ganzheitlichen Entwicklung mit der Neuausrichtung der Biosphäre zu einer Erlebnis- und 
Wissenswelt. Dabei soll die Tropenhalle erhalten und um neue Landschaftsräume ergänzt werden. 
Wissenschaftliche Partner, die am Standort Potsdam ansässig sind, werden inhaltlich und thematisch 
eingebunden. Das erarbeitete Konzept „Biosphäre 2.0“ ist im Februar 2019 von der 
Stadtverordnetenversammlung bestätigt worden und soll nunmehr durch eine ökonomische 
Machbarkeitsstudie konkretisiert werden, in der insbesondere die in der Konzeption getroffenen 
Annahmen geprüft, ein Betriebs- und Betreiberkonzept aufgezeigt und die zu erwartenden 



Belastungen der Landeshauptstadt Potsdam deutlich benannt werden. Die Ausarbeitung soll neben 
der Konzeption wesentliche Entscheidungsgrundlage sein.
Nach den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung auf Grundlage einer umfangreichen 
Bürgerbeteiligung im Zusammenhang mit dem Sport- und Freizeitbad am Brauhausberg und der 
Beschlusslage zur Weiterentwicklung der Konzeptidee „Biosphäre 2.0“ kommt unter Berücksichtigung 
der vorgenannten Prüfkriterien der zusätzliche Teilumbau der Biosphäre zum Kiezschwimmbad nicht 
in Betracht.

Kosten der Umsetzung: 
Die im Bürgervorschlag angegebene Kostenhöhe von 3 bis 5 Millionen Euro für den Umbau der 
Biosphäre zur Kiez-Schwimmhalle kann nicht bestätigt werden. Da der zusätzliche Teilumbau unter 
Berücksichtigung der derzeitigen Beschlusslage der Stadtverordnetenversammlung nicht vorgesehen 
ist, ist eine Präzisierung der Kosten nicht weiter untersucht worden und eine Darstellung an dieser 
Stelle nicht möglich.

Originalvorschlag: 
1090. Biosphäre als "Herzbad im Volkspark" nutzen
Die Biosphäre sollte sinnvoll weiter genutzt werden und zwar als „Herzbad Volkspark“ in der 
vorhandenen Biosphären Halle. Der Standort ist perfekt. Die Biosphäre gehört zum Volkspark und ist 
zukünftig als eine Sport- und Freizeitattraktion für jung und alt zu gestalten und so zu erhalten. Die 
Umnutzung des Eventsraums zu einer Doppelnutzung, nämlich als Kiezbad mit 6x25 Meter Bahnen 
und als Eventsraum nach oben (Zwischendecken mit Lichtfenstern), ist mein Reden seit 2014. Die 
nachteilige Badversorgung im Norden schreit nach den vielen Wohnungsbauten in Krampnitz, 
Fahrland, Neufahrland, Bornstedt und Jungfernsee an diesen sehr sehr günstigen Standort nach 
einem Kiezbad. Außerdem ist der Volkspark in einem zweiten Schritt um ein Freibad zu ergänzen. 
Das Hallenbad benötigt nur 1/6 der Biosphärenhalle. Die Kosten für das Hallenbad liegen auf der 
Grundlage der vorhandenen Baulichkeiten bei schätzungsweise rund 3 bis 5 Millionen Euro. Auch die 
Betriebskosten sind im niedrigen Bereich zu erwarten. Bei dem Umbau ist zudem die Neuentwicklung 
einer Energie- und Wassernutzungsanlage (Patent-Nr. 10216182) für Wasserreinigung, -speicherung, 
-versickerung und im Sommer die Kühlung zu nutzen.


